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Behandlungsvertrag 

zwischen 

Patientenetikett Vertretungsperson: 
   
  Name:  
   
  Vorname  
    
  Anschrift:  
    
    
   

und 

der Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gemeinnützige GmbH, vertreten durch den Geschäfts-
führer, dieser ist vertreten durch den Unterzeichner 

über die vollstationäre, teilstationäre, vor- und nachstationäre Behandlung zu den in den AVB des 
Krankenhauses vom 01.01.2018 niedergelegten Bedingungen.  

Hinweis:

Sofern kein gesetzlicher Krankenversicherungsschutz besteht oder Wahlleistungen in 
Anspruch genommen werden, die vom gesetzlichen Krankenversicherungsschutz nicht 
umfasst sind, besteht nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften keine 
Leistungspflicht eines öffentlich-rechtlichen Kostenträgers (z.B. Krankenkassen etc.). In 
diesen Fällen ist der Patient als Selbstzahler zur Entrichtung des Entgelts für die 
Krankenhausleistungen verpflichtet. 

Herdecke, den   

  
Unterschrift des Patienten                                                         Unterschrift des 
(bei minderjährigen Patienten: des oder Krankenhausmitarbeiters   
der Sorgeberechtigten) 

Ich handele als Vertreter mit Vertretungsmacht 

Unterschrift des Vertreters 

Zu Händen  
des Patienten 
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Empfangsbekenntnis 

Ich habe jeweils eine Ausfertigung* 

( ) des Behandlungsvertrages 

( ) des DRG- oder PEPP-Entgelttarifs und der Unterrichtung des Patienten nach § 8 KHEntgG 
und BPflV n. F. 

( ) der Wahlleistungsvereinbarung 

( ) der Patienteninformation bei wahlärztlichen Leistungen 

( ) des Einverständnisses gemäß § 17 c Abs. 5 KHG zur Datenübermittlung an ein Unternehmen 
der privaten Krankenversicherung 

( ) der Patienteninformation zur Datenverarbeitung 

( ) des Merkblatts zur Aufklärung über die Eigenbeteiligung zur stationären Behandlung und 
Zuzahlungsaufforderung für gesetzlich Versicherte 

( ) der Patienteninformation zum Entlassmanagement nach § 39 Abs. 1a SGB V 

erhalten. 

Ferner wurde ich darauf hingewiesen, dass ich meine Wertsachen im Tresor der Aufnahme hinter-
legen kann. Für Wertsachen, die sich nicht im Tresor befinden, haftet das Krankenhaus nicht. 

Patientenidentifikationsarmbänder 
Ihre Sicherheit während des stationären Aufenthaltes im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke steht 
für uns an erster Stelle. Deshalb erhalten Patienten der somatischen Abteilungen bei der Aufnahme 
ein persönliches Patientenarmband mit einer Kombination von Identifikationsmerkmalen (Familien-
name, Vorname, Geburtsdatum, Patienten-, Fallnummer). Während Ihres gesamten Aufenthaltes 
können wir bei allen Behandlungsschritten Ihre Identität feststellen und überprüfen. 
Wenn Sie das Patientenarmband nicht tragen möchten, können Sie dies ablehnen. 

Datum Unterschrift 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

sollten Sie Fragen zu den beiliegenden Verträgen haben, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter in der 
Stationären Patientenaufnahme (Tel. 3084) gerne zur Verfügung.  

Gleichzeitig können Sie dort auch Einsicht in die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) 
nehmen. 

* Zutreffendes bitte ankreuzen 















Bitte beachten Sie auch die ausführliche AUSLAGE bei der Aufnahme: 
                                        PATIENTENINFORMATION ZUM DATENSCHUTZ NACH DER EU-DSGVO 
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Patienteninformationen zur Datenverarbeitung  
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, mit diesem Anschreiben informieren wir Sie über den Umgang 
und die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Behandlung im Gemeinschafts-
krankenhaus Herdecke. 
 

Wozu benötigen wir Ihre Daten? 

Im Rahmen des von Ihnen und zu Ihren Gunsten mit dem Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke abgeschlossenen Be-
handlungsvertrages werden personenbezogene Daten verarbeitet, soweit dies für die Durchführung der Behandlung er-
forderlich ist; insbesondere auch für diagnostische Zwecke und die Abrechnung mit den Kostenträgern. 

Welche Daten speichern wir? 

Es werden Daten über Ihre Person, Ihren sozialen Status sowie die für die Behandlung notwendigen medizinischen 
Daten gespeichert, verarbeitet und genutzt. Bei der Aufnahme über die Verwaltung des Krankenhauses, während Ihrer 
Behandlung und bezüglich des Entlassmanagements werden alle notwendigen personenbezogenen Daten und behand-
lungsrelevante Informationen digital in einem Patienteninformationssystem gespeichert und in der Krankenakte geführt. Bei 
einer medizinischen Notwendigkeit (z.B. Wunddokumentation) werden mit Ihrer Zustimmung Bildaufnahmen gemacht. 

An wen werden die Daten weitergegeben? 

Den Krankenkassen werden gemäß § 301 Sozialgesetzbuch V die zur Abrechnung notwendigen Daten übermittelt. Um-
fangreichere Behandlungsdaten können vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen angefordert werden, wenn eine 
Prüfung der Dauer und Notwendigkeit der stationären Krankenhausbehandlung erforderlich ist. Dies wird gemäß § 112 Abs. 
2 Nr. 2 SGB V durch den Medizinischen Dienst vorgenommen. Unter Beachtung der jeweiligen datenschutzrechtlichen 
Regelungen zur Zweckbestimmung und Weitergabe von Daten an Dritte (zum Beispiel Kostenträger, weiter- bzw. mitbe-
handelnde Ärzte, andere Einrichtungen der Gesundheitsversorgung oder Behandlung sowie Rehabilitationseinrichtungen) 
können Daten übermittelt werden. 

Weitere Übermittlungen: 

Meldung nach dem Krebsregistergesetz für Nordrhein-Westfalen. (Krebs-Ersterkrankungen werden anonymisiert an das 
Krebsregister NRW gemeldet.)  
Alle Krankenhäuser in Deutschland sind zur Teilnahme an den Verfahren zur externen Qualitätssicherung gesetzlich 
verpflichtet. Die Weitergabe von Behandlungsdaten erfolgt pseudonymisiert und unter strengen, datenschutzrechtlichen 
Vorgaben. Weiterhin werden pseudonymisierte Behandlungsdaten im Rahmen des Follow-up-Verfahrens übermittelt.  
Nähere Informationen zu den einzelnen Sie ggf. betreffenden Qualitätssicherungsverfahren finden Sie auf der Webseite 
des Gemeinsamen Bundesausschuss www.g-ba.de; auf Wunsch stellen wir Ihnen das Sie betreffende Informationsblatt 
gerne auch ausgedruckt zur Verfügung. 
Vom Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke werden die unten aufgeführten Auftragsverarbeitungen (§ 62 BDSG, § 80  
SGB X, Art. 28 DSGVO) extern vergeben: 

Externe Laboranalyse: Behandlungs- und Operationsberichte: 
Bioscentia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH, 
Konrad-Adenauer-Str. 17, 55218 Ingelheim. 

Schreibbüro der „MediGlobal-Service GmbH“ am Gemeinschaftskrankenhaus 

Herdecke. 
 
Pathologische Untersuchungen 

 
Scan-Dienstleistungen zur digitalen Archivierung der Patientenakte: 

Institut für Pathologie Remscheid, Burgerstraße. 211, 
42859 Remscheid. 

Deutsche Mikrofilm Institut für medizinische Dokumentation und Archivierung,  
Otto-Hahn-Straße 11-13, 48161 Münster. 

 

Widerspruch 

Wurden von Ihnen im Behandlungszusammenhang freiwillige Einwilligungen erteilt, haben Sie die Möglichkeit diese mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

Auskunft 

Gemäß § 630g Patientenrechtegesetz (BGB), Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und § 34 Bundesdaten-
schutzgesetz gelten die Bestimmungen zur Auskunftspflicht gegenüber den Patienten.  

Wie lange bleiben Ihre Daten gespeichert? 

Daten in einer Krankenakte werden mindestens 30 Jahre aufbewahrt. Unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufbewahrungsfristen für medizinische Unterlagen wird der Inhalt der Patientenakte digital archiviert. 

Beschwerden 

Können Sie Unstimmigkeiten nicht mit den Betroffenen oder dem Datenschutzbeauftragten des Gemeinschaftskrankenhau-
ses klären, sind Beschwerden gemäß Artikel 77 DSGVO an den Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-
Westfalen zu richten. 

Kontakt 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten für das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke: 
Mail: Datenschutz@Gemeinschaftskrankenhaus.de 

 



Bitte beachten Sie auch die ausführliche AUSLAGE bei der Aufnahme: 
                                        PATIENTENINFORMATION ZUM DATENSCHUTZ NACH DER EU-DSGVO 
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Wir bitten Sie, die im Folgenden aufgeführten Möglichkeiten anzukreuzen, damit wir die entsprechenden Anga-

ben berücksichtigen und an die jeweils zuständigen Stellen weiterleiten können. 

 

Datenaustausch zwischen medizinischen Einrichtungen 
Einverständniserklärung gem. Art. 6 Abs. 1a, Art. 9 Abs. 2a, h, Abs. 3, Abs. 4 DS-GVO  i.V.m. § 73 Abs. 1b SGB V 

 

Ich bin damit einverstanden, dass das Krankenhaus die bei meinem Hausarzt, 
einweisenden Arzt oder medizinischen Einrichtungen vorliegenden Behand-

lungsdaten und Befunde, soweit diese für meine Krankenhausbehandlung erfor-

derlich sind, anfordern kann. 

o ja  o nein 

Ich bin damit einverstanden, dass das Krankenhaus die mich betreffenden Be-

handlungsdaten und Befunde an meinen Hausarzt, einweisenden Arzt oder an 
medizinische Einrichtungen zum Zwecke der Dokumentation und Weiterbe-

handlung übermittelt.  

o ja  o nein 

   
Weitergabe der Daten innerhalb des Krankenhauses 

Sollten Angehörige und Besucher Auskunft an der Pforte wünschen, ob ich im 

Krankenhaus bin, auf welcher Station und in welchem Zimmer, können sie diese 

erhalten. 

o ja  o nein 

Der Krankenhausseelsorge darf meine Konfession, mein Name, die Station auf 

der ich behandelt werde und die Zimmernummer mitgeteilt werden. 
o ja  o nein 

Das Krankenhaus darf mir kostenfrei Informationspost sowie einmalig seine 

Hauszeitschrift „Medizin individuell“ zusenden. 
o ja  o nein 

 

 

Mein  Hausarzt/Facharzt ist: 

 

 

 

Name und Anschrift des Arztes 

 

 

Ihre Einwilligungen sind freiwillig. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligungen ohne Angabe von 

Gründen zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs findet keine weitere Datenübermittlung statt. Diese Widerrufser-

klärung richten Sie an den Krankenhausträger. Ihr Widerruf gilt allerdings erst ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie 

diesen aussprechen. Er hat keine Rückwirkung. Die Verarbeitung Ihrer Daten bis zu diesem Zeitpunkt bleibt 

rechtmäßig. 

 

Die Patienteninformation zur Datenverarbeitung im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke wurde mir in 

schriftlicher Form überreicht, die zustimmungspflichtigen Angaben wurden mir erläutert und von mir ausge-

wählt.  
Die „Patenteninformation zum Datenschutz nach der EU-DSGVO“ wurde mir zur Mitnahme angeboten. 

 
 
 
Herdecke, den    
   Unterschrift 
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Merkblatt zur Aufklärung über die Eigenbeteiligung zur stationären 
Behandlung und Zahlungsaufforderung für gesetzlich Versicherte 

1. Aufklärung über die Zuzahlungsverpflichtung 

Nach den gesetzlichen Vorschriften haben Versicherte nach § 39 Abs. 4 SGB V für jeden Kalen-
dertag im Krankenhaus 10 Euro an das Krankenhaus zu zahlen (innerhalb eines Kalenderjahres 
für längstens 28 Kalendertage). 

Der Zuzahlungsbetrag wird vom Krankenhaus nach § 43c Abs. 3 SGB V im Auftrag der gesetz-
lichen Krankenkassen beim Patienten eingefordert. 

Zuzahlungen, die bereits während des Jahres für vorausgehende stationäre Behandlungen an 
ein Krankenhaus, an einen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 32 Abs. 1 S. 2 
SGB VI sowie im Rahmen von stationären Rehabilitationsleistungen nach § 40 Abs. 6 S. 1 
SGB V an die Krankenkassen geleistet wurden, werden auf die für Ihren jetzigen Krankenhaus-
aufenthalt zu leistende Zuzahlung angerechnet. 

Die Zuzahlungspflicht besteht nicht 
- bei Patienten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, 
- bei ambulanter, vor-, nach- und teilstationärer Behandlung im Krankenhaus, 
- bei berufsgenossenschaftlicher Heilbehandlung, 
- bei Krankenhausbehandlung wegen anerkannter Schädigungsfolge nach dem Bundes-

versorgungsgesetz, 
- bei Krankenhausaufenthalten zur Entbindung, 
- bei Befreiungen von der Zuzahlungspflicht. 

2. Zahlungsaufforderung 

Soweit Sie zur Zahlung der Zuzahlung verpflichtet sind, fordern wir Sie hiermit auf, am Tag der 
Entlassung den Zuzahlungsbetrag in der Stationären Patientenaufnahme in bar oder per EC-
Karte zu entrichten. 

Öffnungszeiten der Stationären Patientenaufnahme: 
Montag - Donnerstag: 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

Freitag: 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr 

3. Erklärung des Patienten 

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich für längstens 28 Tage im Kalenderjahr pro Tag 
10,00 € für Krankenhausbehandlung zu zahlen habe. Den sich ergebenden Zuzahlungsbetrag 
werde ich bis zum Ende meines stationären Krankenhausaufenthaltes an das Krankenhaus ent-
richten. 

Datum  Unterschrift des Patienten 

Sollten Sie von der Zuzahlungspflicht befreit sein oder in diesem Jahr bereits Zuzahlungen 
geleistet haben, bitten wir um Vorlage der Quittungen oder des Befreiungsausweises in 
der stationären Patientenaufnahme. 

Befreiung liegt in Kopie vor   






